
Belehrung 
 

Name:  

 

Anschrift:  

 

 

Ich strebe die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über mein Vermögen an.   

 

Über den Ablauf des Verfahrens, insbesondere über die nachfolgenden Punkte bin ich belehrt 

worden:  

 

1. Verbindlichkeiten aus begründeten Dauerschuldverhältnissen, wie z.B. Miete, Strom, 

Telefon, Haftpflichtversicherung etc., sind aus dem pfändungsfreien Vermögen regelmäßig zu 

begleichen. 

 

2. Ich bin über die Obliegenheitspflichten gem. §§ 290, 295 InsO und die damit verbundenen 

möglichen Versagungsgründe belehrt worden. Ein Wechsel des Arbeitgebers, Änderungen 

meines Einkommens oder meiner Vermögensverhältnisse (Erbschaft, Ausbildungsstand 

Kinder, Einkommen der Ehefrau etc.) im Allgemeinen, meiner Anschrift oder Ähnliches sind 

dem Insolvenzverwalter/Treuhänder unverzüglich mitzuteilen. Eine Kopie dieser Belehrung 

inkl. der genannten §§ habe ich erhalten. 

 

3. Des Weiteren wurde ich über die Bedeutung der Verfahrenskostenstundung belehrt. Mir ist 

bekannt, dass ich nach Erteilung der Restschuldbefreiung die Kosten des Verfahrens an die 

Landeskasse erstatten muss und für diese Kosten die Restschuldbefreiung nicht greift. Auf die 

Möglichkeit einer vorherigen Ratenzahlung wurde ich hingewiesen. 

 

 

Wiesbaden, den 

 

 

Unterschrift 

 
 

§ 290 Versagung der Restschuldbefreiung 

(1) Die Restschuldbefreiung ist durch Beschluss zu versagen, wenn dies von einem 

Insolvenzgläubiger, der seine Forderung angemeldet hat, beantragt worden ist und wenn 

1. 

der Schuldner in den letzten fünf Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 

nach diesem Antrag wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs 

rechtskräftig zu einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Freiheitsstrafe von mehr als 

drei Monaten verurteilt worden ist, 

2. 

der Schuldner in den letzten drei Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 

nach diesem Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig schriftlich unrichtige oder unvollständige Angaben 

über seine wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht hat, um einen Kredit zu erhalten, Leistungen aus 

öffentlichen Mitteln zu beziehen oder Leistungen an öffentliche Kassen zu vermeiden, 

3. 

(weggefallen) 



4. 

der Schuldner in den letzten drei Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder 

nach diesem Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig die Befriedigung der Insolvenzgläubiger dadurch 

beeinträchtigt hat, daß er unangemessene Verbindlichkeiten begründet oder Vermögen verschwendet 

oder ohne Aussicht auf eine Besserung seiner wirtschaftlichen Lage die Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens verzögert hat, 

5. 

der Schuldner Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten nach diesem Gesetz vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verletzt hat, 

6. 

der Schuldner in der nach § 287 Absatz 1 Satz 3 vorzulegenden Erklärung und in den nach § 305 

Absatz 1 Nummer 3 vorzulegenden Verzeichnissen seines Vermögens und seines Einkommens, 

seiner Gläubiger und der gegen ihn gerichteten Forderungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 

unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat, 

7. 

der Schuldner seine Erwerbsobliegenheit nach § 287b verletzt und dadurch die Befriedigung der 

Insolvenzgläubiger beeinträchtigt; dies gilt nicht, wenn den Schuldner kein Verschulden trifft; § 296 

Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(2) Der Antrag des Gläubigers kann bis zum Schlusstermin oder bis zur Entscheidung nach § 211 

Absatz 1 schriftlich gestellt werden; er ist nur zulässig, wenn ein Versagungsgrund glaubhaft gemacht 

wird. Die Entscheidung über den Versagungsantrag erfolgt nach dem gemäß Satz 1 maßgeblichen 

Zeitpunkt. 

(3) Gegen den Beschluss steht dem Schuldner und jedem Insolvenzgläubiger, der die Versagung der 

Restschuldbefreiung beantragt hat, die sofortige Beschwerde zu. Der Beschluss ist öffentlich bekannt 

zu machen. 

 

§ 295 Obliegenheiten des Schuldners 

(1) Dem Schuldner obliegt es, in dem Zeitraum zwischen Beendigung des Insolvenzverfahrens und 

dem Ende der Abtretungsfrist 

1. 

eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich um eine 

solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen; 

2. 

Vermögen, das er von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur Hälfte 

des Wertes an den Treuhänder herauszugeben; 

3. 

jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenzgericht und 

dem Treuhänder anzuzeigen, keine von der Abtretungserklärung erfaßten Bezüge und kein von 

Nummer 2 erfaßtes Vermögen zu verheimlichen und dem Gericht und dem Treuhänder auf Verlangen 

Auskunft über seine Erwerbstätigkeit oder seine Bemühungen um eine solche sowie über seine 

Bezüge und sein Vermögen zu erteilen; 

4. 

Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger nur an den Treuhänder zu leisten und keinem 

Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil zu verschaffen. 

(2) Soweit der Schuldner eine selbständige Tätigkeit ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenzgläubiger 

durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stellen, wie wenn er ein angemessenes Dienstverhältnis 

eingegangen wäre. 


